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Höchstspannungsleitung Röhrsdorf — Weida — Remptendorf (Vorhaben 14),  
Abschnitt Ost (Röhrsdorf — Weida) 

Planfeststellung: Öffentliche Bekanntmachung über den Erlass und die Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses gemäß § 24 Abs. 2 und Abs. 3 Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz Übertragungsnetz (NABEG) i.V.m § 74 Abs. 4 und 5 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und § 27 Abs. 1 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) —  
Korrektur der Bekanntmachung vom 22.10.2022

Die Bundesnetzagentur als Planfeststellungsbehörde gemäß § 1 Nr. 1 Planfest-
stellungszuweisungsverordnung (PlfZV) hat mit Beschluss vom 28.09.2022, Az.: 
6.07.01.02/14-2-2/25.0, den Plan für das obige Vorhaben gemäß § 24 Abs. 1 
NABEG festgestellt. Im Verfahren wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung gem. 
§ 4 ff. UVPG durchgeführt.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwen-
dungen, Forderungen und Anregungen entschieden worden.

I. Verfügender Teil 

Der verfügende Teil des Beschlusses (A.I) lautet auszugsweise:
„Der Plan für den Abschnitt Ost (Röhrsdorf — Weida) des Vorhabens 14 des 
Bundesbedarfsplangesetzes Röhrsdorf — Weida — Remptendorf der 50Hertz 
Transmission GmbH (im Folgenden: Vorhabenträger) wird nach Maßgabe der im 
Beschluss dargestellten Änderungen, Inhalts- und Nebenbestimmungen sowie 
Zusagen des Vorhabenträgers festgestellt.

Gegenstand des planfestgestellten Vorhabens ist die Errichtung und der Betrieb 
einer 380-kV-Höchstspannungsfreileitung zwischen den Umspannwerken (im 
Folgenden: UW) Röhrsdorf und Weida (im Folgenden: Neubautrasse), die tem-
poräre Errichtung und der Betrieb von ein- und zweisystemigen Provisorien, der 
Rückbau der bestehenden 380-kV-Freileitung Röhrsdorf-Weida-Remptendorf 
im Bereich zwischen den UW Röhrsdorf und Weida (im Folgenden: Bestandslei-
tung) sowie die Anlagen der für den Bau erforderlichen Baustelleneinrichtungs-
flächen.“

Der Beschluss führt alle Unterlagen des Plans, die festgestellt werden, auf 
(A.II.1): Lagepläne, Trassenpläne, Mastliste, Kreuzungs-, Bauwerks-, Rechtser-
werbsverzeichnisse, Rechtserwerbspläne, Wegenutzungspläne, Wasserrechtliche 
Anträge nebst Anhang 1 und die Anhänge 3 und 4 des Landschaftspflegerischen 
Begleitplans.

Der Planfeststellungsbeschluss trifft Entscheidungen über

• Befreiungen und Erlaubnisse (A.III.1.a)) im Bereich des Naturschutzes und der  
 Landschaftspflege (Landschaftsschutzgebiete „Mulden- und Chemnitztal“  
 (Anteil Regierungsbezirk Chemnitz) und „Pfaffenberg — Oberwald“) und  
 gesetzlich geschützter Biotope,

• Ausnahmen (A.III.1.b)) für gesetzlich geschützte Biotope 

• den Wasserhaushalt (A.III.2.) (Genehmigung der Überspannung der jeweils 
 gekreuzten Gewässer, Befreiungen von der Beschränkung,Bohrungen nieder- 
 zubringen für die Wasserschutzgebiete „Merlach-Gößnitz“, „Thonhausen“ und  
 „Zschöpel“, Genehmigung der Errichtung von Masten im festgesetzten Über- 
 schwemmungsgebiet der Zwickauer Mulde, der Pleiße und der Weißen Elster, 
 Ausnahmen vom Verbot im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der  
 Zwickauer Mulde, der Pleiße und der Weißen Elster die Erdoberfläche zu  
 erhöhen oder zu vertiefen sowie vom Verbot, nicht nur kurzfristig Gegen- 
 stände zu lagern, die den Wasserabfluss behindern können)

• Forstrechtliche Genehmigungen (A.III.3.) (Genehmigung für die Anlage von  
 Leitungsschneisen, Genehmigung für Erstaufforstung, Genehmigung für die 
 Entfernung von Gehölzaufwuchs)

• Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse (A.III.4.) (Errichtung der Neubau- 
 leitung und Durchführung von Erdarbeiten in der Umgebung von Kulturdenk- 
 mälern und die Durchführung von Erdarbeiten zur Errichtung sowie dem Rück- 
 bau von Masten an Stellen, von denen bekannt ist oder vermutet wird oder den 
 Umständen nach anzunehmen ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden)

• Verkehrsrechtliche Genehmigungen / Erlaubnisse (A.III.5.) (Erteilung einer  
 Ausnahme von der Baubeschränkung im Umfeld der Bundesautobahn 4 (BAB 4) 
 sowie der Landstraße 1361 (L1361) und Genehmigung der vorübergehenden  
 Errichtung eines Schutzgerüsts über der BAB 4)

• Nebenbestimmungen (A.V) im Bereich des Immissionsschutzes, der Forst- 
 wirtschaft, der Landwirtschaft, dem Gewässerschutz, dem Naturschutz (Rück- 
 bau der Bestandsleitung, besonderer Artenschutz, Umsetzungsfrist für Aus- 
 gleichs- und Ersatzmaßnahmen, Nachweis zur rechtlichen Sicherung der  
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ersatzgeldzahlung), zur Bauausführung,  
 zur Überwachung (Umweltbaubegleitungen und weitergehende Überwa- 
 chung), zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen und zum Rückbau der  
 Bestandsleitung.

Der Planfeststellungsbeschluss führt die Zusagen (A.VI) auf, die der Vorhaben-
träger in den schriftlichen Erwiderungen auf Stellungnahmen und Einwendun-
gen im Anhörungsverfahren getroffen und damit Forderungen und Einwendun-
gen Rechnung getragen hat. Dabei handelt es sich um fachliche Zusagen und 
Zusagen für einzelne Betroffene.

Die im Anhörungsverfahren erhobenen Einwendungen, soweit sie nicht durch 
Planänderungen, Inhalts- und Nebenbestimmungen oder Vorbehalte in diesem 
Beschluss bzw. durch Zusagen oder Planänderungen des Vorhabenträgers 
berücksichtigt worden sind oder sich im Laufe des Anhörungsverfahrens auf 
andere Weise erledigt haben, werden zurückgewiesen (A.VII). Die Gründe hierfür 
ergeben sich aus der Begründung des Beschlusses.

Daneben werden im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses gesondert was-
serrechtliche Erlaubnisse (A.IV) erteilt:

Für die baubedingten Wasserhaltungen zwecks Errichtung der Masten 17, 40, 
47, 64, 66, 67, 82-85, 177, 118, 121, 149-151 und 157 zum Entnehmen, Zutage-
fördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser sowie zum Einleiten des 
gefassten Grundwassers in oberirdische Gewässer bzw. die lokale Versickerung 
in das Grundwasser entsprechend den Angaben in den Antragsunterlagen vom 
24.11.2021, Planunterlage 11, wird gemäß § 8 Abs. 1, § 12 WHG eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erteilt.

II. Rechtsbehelfsbelehrung

Die Rechtsbehelfsbelehrung des Beschlusses lautet:

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim 

Bundesverwaltungsgericht
Simsonplatz 1
04107 Leipzig

erhoben werden.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss 
hat gemäß § 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 43e Abs. 1 EnWG keine aufschiebende 
Wirkung.

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 
gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO 
kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbe-
schlusses beim

Bundesverwaltungsgericht
Simsonplatz 1
04107 Leipzig

gestellt und begründet werden (§ 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 43e Abs. 1 EnWG).

III. Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses

1.  Der Planfeststellungsbeschluss wurde dem Vorhabenträger 50Hertz Trans- 
 mission GmbH nach § 24 Abs. 2 Satz 1 NABEG zugestellt. Da darüber hinaus  
 mehr als 50 Zustellungen des Planfeststellungsbeschlusses vorzunehmen  
 wären, wird die Zustellung gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 NABEG i.V.m § 74 Abs. 5 
  VwVfG durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt.

2.  Eine Ausfertigung des festgestellten Beschlusses (einschließlich Rechtsbe- 
 helfsbelehrung) liegt vom 07.11.2022 bis zum 21.11.2022 (angepasst gegen- 
 über Bekanntmachung vom 22.10.2022) jeweils in den folgenden Auslegungs- 
 orten öffentlich zur Einsichtnahme aus:

 Gera
  Stadtverwaltung Gera, Amthorstraße 11, 07545 Gera (Mo 9-16, Di, Do 9-17; 

Fr 9-13) (barrierefrei) — angepasst gegenüber Bekanntmachung vom 
22.10.2022

 Chemnitz
  Stadtverwaltung Chemnitz, Neues Technisches Rathaus, Friedensplatz 1, 

09111 Chemnitz (Mo-Do 9:30-12; Di 13-15, Mi 13-16, Do 13-18 (barrierefrei)

 Hohenstein-Ernstthal
  Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal, Stadthaus, Altmarkt 30, 09337  

Hohenstein-Ernstthal (Mo, Mi, Fr 9-12; Di 9-15; Do 9-18) (nicht barrierefrei)

 Limbach-Oberfrohna
  Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna, Rathausplatz 1, 09212 Limbach- 

Oberfrohna (Mo, Di, Do, Fr 9-12; Di 13:30-18; Do 13:30-15:30) (nicht barriere-
frei, nach Terminvereinbarung Einsichtnahme in barrierefreiem Raum möglich)

 Schmölln
  Stadtverwaltung Schmölln, Bürgerservice, Amtsplatz 3, 04626 

Schmölln (Mo-Fr 9-13; Mo 13:30-15; Di 13:30-18; Mi 13:30-15;  
Do 13:30–16) (barrierefrei)

 Crimmitschau
  Stadtverwaltung Crimmitschau, Stadt- und Touristinformation, Thea-

terplatz 1, 08451 Crimmitschau (Mo, Mi, Fr 9-13; Di 9-18; Do 9-16)  
(barrierefrei)

 Callenberg
  Gemeindeverwaltung Callenberg, Rathausstraße 40, 09337 Callenberg 

(Mo-Fr 9-12; Di 13-18, Do 13-16) (nicht barrierefrei)

 Harth-Pöllnitz
  Gemeindeverwaltung Harth-Pöllnitz, Am Porstendorfer Weg 1, 07570 

Harth-Pöllnitz (Mo, Di 9-11:30; Mo 13-16; Di 13-18; Fr 7:30–11:30)  
(nicht barrierefrei)

 Münchenbernsdorf
  Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf, Karl-Marx-Platz 13, 

07589 Münchenbernsdorf (Di, Do 9-12; Di 13-18; Do 13-17;  
Fr 9-11:30) (nicht barrierefrei)

 Gößnitz
  Stadtverwaltung Gößnitz, Bauamt, Freiheitsplatz 1, 04693 Gößnitz  

(Mo, Di, Do 9-12; Di 13-18; Do 13-15) (nicht barrierefrei)

 Weida
  Stadtverwaltung Weida, Markt 1, 07570 Weida (Di, Do 8-15 nach 

Vereinbarung) (nicht barrierefrei)

 Meerane
  Stadtverwaltung Meerane , Lörracher Platz 1, 08393 Meerane 

(Di, Do 8-12; Di 14-18; Do 14-16:30; zusätzliche Terminvereinbarun-
gen möglich) (barrierefrei)

 Posterstein
  Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental, Burgberg 5, 04626  

Posterstein (Mo-Do 8-11:30; Mo, Di 13-15; Do 13-17:30) (barrierefrei)

 Waldenburg
  Verwaltungsgemeinschaft Waldenburg, Markt 1, 08396 Waldenburg 

(Mo, Di, Do, Fr 8-12; Di, Do 13-18; Mi nach Voranmeldung) (barriere-
frei über Nebeneingang)

 Wünschendorf/ Elster
  Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster, Geschäftsstelle 

Wünschendorf, Poststraße 6, 07570 Wünschendorf/Elster  
(Di, Do, Fr 9-12; Di 13-18; Do 13-16) (barrierefrei)

 Seelingstädt
  Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster, Geschäftsstelle 

Seelingstädt, Ronneburger Str. 68a, 07580 Seelingstädt  
(Di, Do, Fr 9-12; Di 13-18; Do 13-16) (barrierefrei)

 Bonn
  Bundesnetzagentur Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn  

(Mo-Mi 8-16; Do 8-17:30; Fr 8-13) (barrierefrei)

3. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den Betroffenen  
 und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als  
 zugestellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 VwVfG).

4. Der Planfeststellungsbeschluss kann bis zum Ablauf der Rechtsbe- 
 helfsfrist von den Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen  
 erhoben haben, schriftlich oder elektronisch bei der Bundesnetz-
 agentur angefordert werden (§ 74 Abs. 5 Satz 4 VwVfG). 

5. Der Planfeststellungsbeschluss kann zusätzlich ab dem 07.11.2022  
 auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter  
 www.netzausbau.de/vorhaben14-o eingesehen werden. 

Der Präsident


